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Warum haben die Kurden
Keinen Anteil am Reichtum der Welt?

Warum sind sie zum Leiden verurteilt?

Diese drei Zeilen, in Kurdisch und
in arabischer Schrift, sind vom
kurdischen Poeten Ehmedê Xanî

(1651–1707) überliefert. Nach Überzeu-
gung des kurdischen, von der türkischen
Bourgeoisie nach Verhaftung und Ver-
folgung zur Emigration nach Schweden
gezwungenen Schriftstellers Mehmed
Uzun (1953–2007) illustrieren sie die
Reflexionen von Memduh Selîm, der,
1923 ins Exil gezwungen und 1976 in
Damaskus verstorben, ein Wegbereiter
der kurdischen Erneuerungsbewegung
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts war. Sein patriotisches Leben ver-
knüpft Uzun mit einer deswegen schei-
ternden Liebesbeziehung in sehr
berührender Darstellung.1

Das kurdische Volk zählt geschätzte
20 Millionen Menschen. Seine staatliche
Zugehörigkeit ist auf mehrere Staaten
verteilt, auf die Türkei, Irak, Syrien und,
versprengt, auf die transkaukasischen
Staaten. Das völkerrechtliche Grundprin-
zip, dass alle Völker das Recht der
Selbstbestimmung und auf selbständige
staatliche Existenz haben, ist dem kurdi-
schen Volk, dessen Existenz weit vor un-
sere Zeitrechnung reicht, verwehrt. Die
Vereinten Nationen haben sich, obschon
die Mongolische Volksrepublik 1963 ei-
nen Tagesordnungspunkt für die Gene-
ralversammlung mit dem Titel „The po-
licy of genocide carried out by the Go-
vernment of the Republic of Iraq against
the Kurdish people“ verlangt hat, mit der
kurdischen Selbstbestimmungsfrage bis
1984 nie ernsthaft auseinandergesetzt.2
Eben in diesem Jahr 1984 (28. und
29. April) wurde im Internationalen Kul-
turzentrum in Wien ein Symposium über
„Die geopolitische Situation Kurdist-
ans“ organisiert.3 Als Veranstalter traten
die Vereinigung der Studenten Kurdist-
ans im Ausland (AKSA), das Institut für
Politikwissenschaft der Universität Wi-
en, das Internationale Kulturzentrum in
Wien und die Österreichische Hoch-
schülerschaft auf. Es waren vor allem die
persönlichen Kontakte von dem in Wien
lebenden, angesehenen kurdischen Arzt

Wiriya Rawenduzy, dass den Eh-
renschutz über diese Veranstaltung Chri-
stian Broda (1916–1987) übernommen
hat. Rawenduzy war auf Bitte von Bruno
Kreisky (1911–1990) im Dezember 1975
als Arzt in das dem nach Überfall und
Geiselnahme auf der Konferenz der Or-
ganisation Erdöl exportierender Länder
(OPEC) der Terrorgruppe unter dem
Kommando von Ilich Ramirez Sánchez
(„Carlos“) zu Verfügung gestellten Flug-
zeug mit dem verletzten Terroristen
Hans Joachim Klein als behandelnder
Arzt zugestiegen.4 Kreisky, der selbst
politisch Verfolgter und von 1938 bis
1945 Emigrant in Schweden gewesen
war und dessen Friedensbemühungen im
Nahen Osten oft diskriminiert wurden,
und Rawenduzy kannten sich seit einer
Begegnung im Mai 1974 in der Blutspen-
dezentrale des Roten Kreuzes in Wien,
bei der es zu einer Diskussion über das
Kurdenproblem gekommen war. 1975
(29. April) hat Heinz Fischer im Natio-
nalrat an den Bundesminister für Inneres
Otto Rösch (1917–1995) wegen der Auf-
nahme kurdischer Flüchtlinge eine An-
frage gerichtet. Rösch meinte, dass bei
Flüchtlingen, „die aus so weit entfernten
Gebieten zu uns kommen“, bisher der
Hochkommissar für das Flüchtlingswe-
sen der Vereinten Nationen an Öster-
reich herangetreten sei.5 Tatsächlich
wurden von Österreich ca. hundert Kur-
den aus dem Irak, wo der von Mustafa
Barzani (1903–1979) geleitete Wider-
stand zusammengebrochen war, aufge-
nommen.6 Rawenduzy, der förderndes
Mitglied von Amnesty International ist,
hat sich wiederholt für politische Flücht-
linge, insbesondere kurdischer Herkunft
eingesetzt. Nach dem Selbstmord
(30. August 1983) des jungen Asylwer-
bers Kemal Altun (1960–1983), der von
seiner Auslieferung an die türkischen
Militärbehörden durch die Bundesrepu-
blik Deutschland und damit von un-
menschlichen Haftbedingungen bedroht
war, schreibt Rawenduzy empört an
Bundeskanzler Helmut Kohl (1. Septem-
ber 1983): „Besonders erschütternd aber
ist für mich als einen seit 30 Jahren in
Österreich lebenden nostrifizierten Kur-
den, daß ein Mensch, der in einer eu-
ropäischen Demokratie vor einer bluti-

gen Diktatur in seiner Heimat Schutz
und Hilfe sucht, von einem Land in den
Tod getrieben wird, in dem nicht zu er-
warten wäre, daß die Menschenrechte
und die Flüchtlingskonvention nur in
Form von Lippenbekenntnissen akzep-
tiert wären.“7 Es ist nicht besser gewor-
den, vielmehr verfügte das deutsche In-
nenministerium ein Verbot gegen kurdi-
sche Vereine und Organisationen und
liefert die für ihre Rechte kämpfenden
Kurden an die Türkei aus.

In Wien war Ende 1975 ein Verein der
Freunde des kurdischen Volkes von ei-
nem sozialdemokratisch orientierten Pro-
ponentenkomitee, bestehend aus Otto Pr-
obst, Karl Blecha, Fritz Prechtl, Felix
Braun und Fritz Muliar sowie Hans Hau-
ser und anderen, als eine Art Auffangor-
ganisation für die mit Regierungsbe-
schluss nach Österreich eingeladenen 100
kurdischen Flüchtlinge aus dem Irak ge-
gründet worden. Über Maria Strasser-
Broda war Christian Broda von Anfang
an eingebunden. Der Verein vertrat, was
betont werden muss, eine Bevölkerungs-
gruppe, die keinen international aner-
kannten Völkerrechtsstatus genoss, viel-
mehr als diskriminiertes Minderheiten-
element in den Verband von vier Nahost-
staaten eingegliedert war, mit denen
Österreich seit langem politische, wirt-
schaftliche und kulturelle Beziehungen
unterhielt. Es gab von Seiten der Türki-
schen Botschaft wiederholt diplomati-
sche Proteste, zum Beispiel gegen eine
Vortragsreihe des Vereins in der Urania
über Kurdistan. Im Juni 1983 richtete der
Vereinsvorstand ein Telegramm an Bun-
deskanzler Fred Sinowatz (1929–2008)
und Außenminister  Erwin Lanc mit der
Bitte, die Massaker, die türkische Trup-
pen nach Überschreitung der irakischen
Grenze unter der dortigen Zivilbevölke-
rung angerichtet haben, vor die Vereinten
Nationen zu bringen. Zur selben Zeit
(Wien 1982) publizierte der Verein eine
Informationsbroschüre „Kurdistan klagt
an. Völkermord statt Selbstbestimmung“
(Hg. von Sissy Autolny)8, ergänzt durch
eine Dokumentation „Untersuchung der
Lage der Kurden in der Türkei“, die von
UN-Behörden, österreichischen Rechts-
anwälten und bundesdeutschen Gerichten
in Asylrechtsverfahren benützt wurde.

Eine iinternationalistische SSolidaritätserklärung vvon
Christian BBroda ffür ddie KKurden ((1984)

Zum 660. JJahrestag dder UUniversellen MMenschenrechtserklärung dder VVereinten NNationen ((10. DDezember 11948)
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Das Faktum, dass NATO Länder wie die
Bundesrepublik Deutschland sich von der
ethnischen, kulturellen und politischen
Unterdrückung der Kurden in der Türkei
nicht weiter beeindrucken ließen und las-
sen, ist im Zusammenhang damit zu se-
hen, dass die Türkei eben ein fester Flug-
zeugträger der NATO und Verbün-
deter des US-amerikanischen wie
europäischen Imperialismus ist. 

Christian Broda, österreichischer
Justizminister der Jahre 1960–1966
und 1970–1983, war in der Nazizeit
mit zahlreichen anderen Soldaten in
der kommunistischen Widerstands-
gruppe „Der Soldatenrat“ beteiligt
gewesen. Er hat nur wegen der
Standhaftigkeit seiner verhafteten
Genossen, unter denen der Sanitäts-
unteroffizier Alfred Rabofsky
(1919–1944) war, überlebt. Broda
knüpfte in seinen im Anhang hier
abgedruckten, bisher noch nicht
veröffentlichten Einleitungsworten
zum Wiener Kurdistan-Symposion
an die Erfahrungen Österreichs,
insbesondere der österreichischen
Arbeiterbewegung an und betonte,
dass die Menschenrechtsverletzun-
gen an den Kurden eng mit den
Weltproblemen verflochten sind.
Schön ist die Bezugnahme von
Broda auf seinen Freund aus Ju-
gendjahren im Widerstand gegen die Na-
ziokkupanten Friedrich Heer
(1916–1983).9 Es soll allerdings nicht
unerwähnt sein, dass es eben dieser Frie-
drich Heer war, der für Christian Broda
zum zehnten Jahrestag der Hinrichtung
des Kämpfers für die Unabhängigkeit
Österreichs und für die Befreiung von
der Nazibesatzung Alfred Rabofsky als
Gedenkredner eingesprungen ist: „Wenn
wir aus diesem Raum hinaustreten, wol-
len wir das mit uns nehmen: wir dürfen
uns selbst achten und dürfen unser Leben
für lebenswert halten, solange wir das
Zeugnis, das Blutzeugnis des jungen
Menschen annehmen, der hier vor 10
Jahren am 19. September 1944 starb,
weil er wusste, dass die größte Militär-
macht und Diktatur zerbrechen muß,
wenn ihr kleine Leute entgegentreten,
die keine Furcht haben.“ Christian Broda
schien damals ein solches Gedenken für
seine weitere, im steilen Aufstieg begrif-
fene Karriere in der Sozialdemokratie
nicht mehr passend zu sein.10

Die Persönlichkeit von Broda gab dem
hier ebenfalls abgedruckten Appell des
Symposiums besonderes Gewicht. Die
von den Nazis verfolgte Politikwissen-
schaftlerin Charlotte Teuber (1923–

1998) sprach davon, wie es in einer APA
Aussendung heißt, dass „Leichenberge
nur interessant [seien], wenn politisch
verwertbar“.11 Die österreichischen Zei-
tungen einschließlich der kommunisti-
schen Volksstimme brachten über dieses
Symposium keine Nachricht. Die AZ-

Redaktion gestaltete aber gemeinsam mit
dem Verein der Freunde des kurdischen
Volkes am 15. Juni 1984 eine Sondernum-
mer „Kurdistan. Völkermord statt Selbst-
bestimmung“ mit elf Beiträgen. Kendal
Nazan, Leiter des seit 1983 in Paris beste-
henden Institut Kurde, schrieb einen Bei-
trag unter dem Titel „In der UdSSR: Au-
tonomie auf kyrillisch“ über die Lage der
ca. 300.000 Kurden in der armenischen
Sowjetrepublik: „Immerhin genießen die
Kurden in der Sowjetunion kulturelle Au-
tonomie […] In Sowjetarmenien können
kurdische Eltern von Volksschulkindern
verlangen, daß Kurse in kurdischer Spra-
che eingerichtet werden, wenn sich min-
destens fünf Schüler dafür interessieren.
[…] Die Kurdologie als wissenschaftliche
Disziplin – an den Universitäten des We-
stens nicht einmal ein Stiefkind, sondern
einfach inexistent – wird in der Sowjet-
union vergleichsweise intensiv betrieben.
Es gibt eigene Abteilungen dafür an den
Instituten für Orientalistik der Universitä-
ten von Leningrad, Moskau, Taschkent,
Eriwan, Tiflis und Baku.“ 

Broda intervenierte 1986 beim sozial-
demokratischen Justizminister Schwe-
dens Sten Wickbom für den dorthin ins
Exil geflüchteten Rechtsanwalt Hüsein

Yildirim, der von der Entziehung der
Aufenthaltserlaubnis bedroht war, und
begründete seine Beweggründe so
(17. Jänner 1986): „Die Republik Öster-
reich blickt auf eine lange Tradition der
aktiven Asylgewährung zurück. Unsere
Regierungen haben sich auch immer in

besondern Maße der in ihren Hei-
matländern verfolgten Angehörigen
der Kurdischen Nation angenom-
men.“ Das von Basel aus tätige Eu-
ropäische Komitee zur Verteidi-
gung der Flüchtlinge und Gastar-
beiter (Comité Européen Pour La
Défense Des Réfugiés Et Immigrés/
C.E.D.R.I.) hatte im Mai 1986 eine
Zusammenstellung der grausamen,
in Europa so gut wie unbekannten
Kampagne gegen die Kurdische Ar-
beiterpartei (PKK) herausgebracht.
Nachdem deswegen vom Figaro
Magazin C.E.D.R.I. als „Gift-
küche“ denunziert wurde, unter-
stützte Broda das Komitee bei des-
sen Klage auf Widerruf mit einem
vorzeigbaren Schreiben (22. Mai
1986): „Auch auf dem III. Kongreß
des CEDRI (5.–11. Mai 1986) in
Limans (Alpes de Haute-Provence)
standen die Fragen des Asylrechtes
und des internationalen Schutzes
der Menschenrechte sowie der
Kampf gegen den Rassismus im

Mittelpunkt der Beratungen. An diesem
Kongreß habe ich teilgenommen und
selbst einen Vortrag über diesen Themen-
kreis gehalten und Vorschläge erstattet,
die die Zustimmung des Kongresses er-
halten haben. Der Kongreß hat sich mit
Nachdruck dagegen gewendet, daß durch
den Abbau der Grund- und Freiheitsrech-
te dem Terrorismus Vorschub geleistet
wird. Nach meinen Erfahrungen leisten
die Aktivisten des CEDRI durch ihre In-
itiativen und ihr mutiges Eintreten für die
Grund- und Freiheitsrechte einen bemer-
kenswerten Beitrag zur Durchsetzung der
Prinzipien der Menschenrechtsdokumen-
te der Vereinten Nationen und der Eu-
ropäischen Menschenrechtskonvention.“

Die geopolitische Situation, in der die
Kurden leben, hat sich naturgemäß
nicht geändert. Ihre Situation ist nicht
besser geworden. Im Juni 2008 wurde
von den bürgerlichen Medien randstän-
dig berichtet, dass die türkische Armee
zusammen mit dem Iran gegen Stellun-
gen der PKK und der PEJAK (Partei für
ein Freies Leben in Kurdistan) ihre Mi-
litäraktionen (u. a. Bomben auf Zivili-
sten) gestartet hat (Neue Zürcher Zei-
tung vom 5. Juni 2008). In der Türkei
demonstrierten am 31. August 2008

Christian Broda (1916–1987)
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hunderttausende Menschen für eine
friedliche Lösung der Kurdenfrage, die
zu den völlig ungelösten Problemen der
Welt zählt. Die türkische Regierung be-
treibt weiterhin eine massive Eskalati-
onspolitik gegen das kurdische Volk. 

Die Vereinten Nationen haben sich vor
60 Jahren am 10. Dezember 1948 in ihrer
Menschenrechtsdeklaration, die ihre Ent-
stehung dem Sieg der Anti-Hitler-Koali-
tion über den deutschen Faschismus ver-
dankt, das ideale Ziel gesetzt, dass künf-
tig niemand mehr auf unserer Welt Opfer
werden soll von Massenmorden und
Massendeportationen, von Konzentrati-
onslagern und Folter, von Gesinnungster-
ror und Rassenwahn, von Kriegen und
Annexionen. Alle Menschen, ob Frau
oder Mann, ob schwarz oder weiß, ob
arm oder reich, ob gläubig oder athei-
stisch, sollen frei und gleich an Würde
und an Rechten sein. Hermann Klenner,
der 2006 mit dem Menschenrechtspreis
der Gesellschaft für Bürgerrecht und
Menschenwürde (GBM) ausgezeichnet
worden ist,12 weist darauf hin, dass der
Kampf um diese Menschenrechte auch
als konstruktiver Antifaschismus zu be-
greifen ist.13 Die Solidarität von Christian
Broda mit dem Schicksal des kurdischen
Volkes ist aus der antifaschistischen Tra-
dition der österreichischen Arbeiterbewe-
gung, die bei Broda und in der öster-
reichischen Sozialdemokratie noch in le-
bendiger Erinnerung war, erwachsen. 

Dokumente
1984 04 28. Ansprache von Christian
Broda über den Kampf um die Men-
schenrechte und darüber, dass dieser
Kampf auch ein Kampf für die Rechte
der Kurden ist.
Maschineschrift nach eigenhändigem
handschriftlichem Konzept. Dort hand-
schriftliche Ergänzungen (in kursiv ge-
setzt). Nachlass Christian Broda. Hand-
schriftensammlung der Österreichischen
Nationalbibliothek. 

Ich habe den Ehrenschutz über diese Ta-
gung in doppelter Eigenschaft übernom-
men: Als Österreicher und als ehemaliger
Justizminister, der sein Land durch viele
Jahre auf vielen Europäischen Justizmini-
sterkonferenzen vertreten hat. Daß mich
dabei im besonderen Maß die Verletzun-
gen der Menschenrechte in Kurdistan und
die politischen und rassischen Verfolgun-
gen, denen die Kurden ausgesetzt sind,
berühren, muß ich nicht eigens betonen. 

Die Menschenrechtsverletzungen, de-
ren Opfer die Kurden tagtäglich werden,

sind eng ver-
flochten mit den
Problemen der
Welt von heute,
sie sind ein Teil
unserer Weltpro-
bleme und sie
sind deshalb
selbst ein Welt-
problem.

Ihre Probleme
sind unsere Pro-
bleme. Der
Kampf um die
Menschenrechte
der Kurden ist
eng verflochten
mit dem Kampf
um die Men-
schenrechte in
der ganzen Welt.
Es ist ein Kampf
im Zeichen und
im Namen der
unteilbaren Men-
schenrechte. Ein
Österreicher weiß
um die Bedeu-
tung der internationalen Solidarität und
der weltweiten Anteilnahme an den be-
drohten Menschenrechten im eigenen
Land. Wir haben ihre Bedeutung erlebt,
als vor einem halben Jahrhundert in unse-
rem Land die demokratischen Freiheits-
rechte beseitigt, der letzte tapfere Wider-
stand mit Kanonen und Maschinenge-
wehren niedergeworfen wurde und die
Todesurteile von Standgerichten gefällt
innerhalb von längstens drei Stunden
vollstreckt wurden.

Vier Jahre später – im März 1938 – ha-
ben wir erfahren, was es bedeutet allein
gelassen zu werden, wenn die Übermacht
überlegener fremder Armeen der militäri-
schen Okkupation den Weg bahnt. Da-
mals hat sich gezeigt, wie rasch jene
Staaten, die es nicht wagten, der Gewalt
gegenüber einem kleinen friedlichen
Volk entgegenzutreten, selbst bald darauf
zum Opfer überlegener gewaltsamer Ag-
gression und Okkupation geworden sind.

Die Österreicher haben 1945 die Leh-
ren aus ihrer Katastrophe gezogen und
sind fest entschlossen – bei allen unter-
schiedlichen politischen Auffassungen –
einig und vereint aufzutreten, wenn es
um ihre nationale Freiheit und die Be-
hauptung der Lebensrechte ihres Volkes
geht. Auch wir haben für diese Erkennt-
nis ein hohes geschichtliches Lehrgeld
gezahlt. Aber wir haben damit Erfolg ge-
habt und geben ein Beispiel, das nur
nachahmenswert erscheint.

Einigkeit und Geschlossenheit im Auf-
treten gegenüber der Umwelt sind die
unentbehrlichen Voraussetzungen für
den Erfolg.

Wir österreichischen Sozialisten –
führende Regierungspartei des Landes
seit bald anderthalb Jahrzehnten – haben
im Mai 1978 bei der Beschlußfassung
über unser Parteiprogramm14 die Schluß-
folgerungen gezogen als wir formulierten: 
„Die Sozialisten treten ein:
Für die wirksame Sicherung und den
Ausbau der Grund- und Freiheitsrechte.
Für die Verankerung der sozialen Grun-
drechte in der Verfassung.
Für die Verwirklichung der Grundsätze
der Europäischen Menschenrechtskon-
vention.
Für die weltweite Anerkennung und Si-
cherung der Menschenrechte im Geiste
der internationalen Solidarität.
Für den Kampf gegen alle Formen von
Unfreiheit und Diskriminierung, gegen
Todesstrafe, Folter und Terror.“

Im weltweiten Ringen um die Men-
schenrechte kommt dem Kampf gegen
die Todesstrafe ein besonderer Platz zu.

Die Republik Österreich hat sich auf
Grund eigener leidvoller Erfahrungen in
diesem Jahrhundert in die Reihe jener
Staaten eingeordnet, die die Todesstrafe
für jede Art von Verfahren durch Verfas-
sungsgesetz unter allen Umständen abge-
schafft hat. Wir haben dabei an die 16.000

Eigenhändiges Konzept von Christian Broda (ÖNB, Hand-
schriftenabteilung).



44//0088

1166 Beiträge

Todesurteile von Militärgerichten im er-
sten Weltkrieg, an die Todesurteile der
Standgerichte im österreichischen Schick-
salsjahr 1934 und an die 1187 Hinrichtun-
gen durch das Fallbeil, die im „Hinrich-
tungsbuch“ des kath[olischen]. Anstalts-
seelsorgers eines einzigen Gerichtshofes
auf österreichischem Boden während der
NS-Besetzung zwischen 1938 und 1945
verzeichnet sind, gedacht.

Der evangelische Anstaltsgeistliche
Pfarrer [Hans] Rieger hat uns in seinem er-
schütternden Erinnerungsbuch „Das Urteil
wird [jetzt] vollstreckt“15 darüber berichtet. 

So war es nur natürlich, daß Österreich
den Stockholmer Appell von Amnesty
International vom 11. Dezember 1977
zur weltweiten Ächtung der Todesstrafe
aufgenommen hat, in dem es heißt:

„Die Stockholmer Konferenz über die
Abschaffung der Todesstrafe, die sich
aus mehr als 200 Delegierten und Teil-
nehmern aus Asien, Afrika, Europa,
dem Mittleren Osten, Nord- und Süda-
merika und der Karibischen Region zu-
sammensetzt. …
Ruft auf
– nationale und internationale nicht-
staatliche Organisationen, kollektiv und
individuell für Material zur Information
der Öffentlichkeit zu sorgen, das auf die
Abschaffung der Todesstrafe abzielt.
– alle Regierungen, die sofortige Abschaf-
fung der Todesstrafe herbeizuführen,
– die Vereinten Nationen unzweideutig
zu erklären, daß die Todesstrafe dem in-
ternationalen Recht widerspricht. …“

In diesem Sinn hat Österreich der
XI. Konferenz der Europäischen Justiz-
minister in Kopenhagen am 22. Juni
1978 den Auftrag unterbreitet, die Frage
der europaweiten Zurückdrängung der
Todesstrafe in das Arbeitsprogramm
des Europarates aufzunehmen. Wir ver-
wiesen dabei insbesondere auf Art. 3
der Europäischen Menschenrechtskon-

vention mit dem Wortlaut „Niemand
darf der Folter oder unmenschlicher
oder erniedrigender Behandlung oder
Strafe unterzogen werden“.

Ebenso erinnerten wir an Art. 7 des In-
ternationalen Paktes der Vereinten Natio-
nen über bürgerliche und politische Rech-
te, der bestimmt, daß „niemand grausa-
mer, unmenschlicher oder erniedrigender
Behandlung oder Strafe unterworfen wer-
den darf“. In besonderer Weise hat sich
der österreichische Antrag mit dem Argu-
ment auseinandergesetzt, eine europäi-
sche Initiative gegen die Todesstrafe kä-
me angesichts des internationalen Terro-
rismus zur Unzeit. Wir führten dazu aus:

„Gerade wer die Vernichtung von Men-
schenleben auch in gesetzlich sanktionier-
ter Form ablehnt, kann der tiefen Inhuma-
nität des Terrors mit ganzem moralischen
Nachdruck entgegentreten. In einer Zeit,
in der es fanatisierten Gewalttätern ge-
lingt, Worte wie Todesurteil und Hinrich-
tung in die Überschriften europäischer
Zeitungen zu bringen, kann es eine ange-
messene Antwort des Rechtes sein, diese
Worte aus dem Sprachschatz des Gesetz-
buches endgültig zu entfernen.“

Der weltweite Kampf gegen die Todes-
strafe hat große praktische und tiefe
symbolische Bedeutung. Er steht stell-
vertretend für den weltweiten Kampf für
die Menschenrechte.

Die österreichische Initiative im Euro-
parat hat Erfolg gehabt. Die europäischen
Justizministerkonferenzen von Aachen
(1979), Luxemburg (1980), Montreux
(1981) und Athen (1982) haben sich mit
der Frage der Abschaffung der Todesstra-
fe beschäftigt. Die parlamentarische Ver-
sammlung des Europarates hat am 22.
April 1980 mit großer Mehrheit ihre Be-
seitigung verlangt. Die österreichischen
Vertreter Dr. Hilde Hawliczek (SPÖ) und
Dr. Sixtus Lanner (ÖVP) sind mit Nach-
druck für die europaweite Abschaffung
der Todesstrafe eingetreten.

Am 28. April 1983 haben 12 Mitglied-
staaten des Europarates in Straßburg das
6. Zusatzprotokoll zur Europäischen
Menschenrechtskonvention über die Ab-
schaffung der Todesstrafe unterzeichnet.
Inzwischen haben zwei weitere Staaten,
also insgesamt 14 europäische Staaten
ihren Beitritt zur Konvention gegen die
Todesstrafe erklärt. Drei Staaten, Öster-
reich, Dänemark und Schweden haben
diesen völkerrechtlichen Vertrag nach
Einholung der Zustimmung ihrer Parla-
mente ratifiziert. Die österreichische Ra-
tifikationsurkunde ist am 5. Jänner 1984

beim Generalsekretär des Europarates in
Straßburg hinterlegt worden.

Die Zentrale von Amnesty Internatio-
nal in London veröffentlicht jeden Monat
die Namen der in aller Welt zum Tode
verurteilten und der hingerichteten Frau-
en und Männer. Diese Monatslisten sind
schrecklich lang. Immer wieder scheinen
auch die Länder auf, in denen das kurdi-
sche Volk lebt. Nicht wenige Kurden fin-
den sich unter den Namen der zum Tod
Verurteilten und der Hingerichteten.

Wir wissen, daß die weltweite Zurück-
drängung und die schließliche Ächtung
der Todesstrafe keine Aufgabe ist, die
von heute auf morgen gelöst werden
kann. Umso wichtiger ist der moralische
Impuls, der von der Europäischen Men-
schenrechtskonvention und dem 6. Zu-
satzprotokoll über das Verbot der To-
desstrafe ausgehen wird. Den Gegnern
der Todesstrafe in aller Welt wird ver-
stärkter moralischer Rückhalt gewährt.
Die bewundernswerten Bemühungen
von Amnesty International um die welt-
weite Abschaffung der Todesstrafe er-
halten wirksame Unterstützung.

Und vor allem: Vergessen wir eines
nicht: Der Kampf gegen die Todesstrafe
ist immer auch Kampf um den Schutz
der Menschenrechte. So ist der Kampf
gegen die Todesstrafe, auch wenn ihre
Zurückdrängung in der demokratischen
Staatengemeinschaft Europas schon er-
freulich weit gediehen ist, nach wie vor
eine Aufgabe von aktueller unmittelbarer
Bedeutung für den weltweiten Kampf
um die unteilbaren Menschenrechte. Be-
denken wir, daß die Türkei ein Mit-
gliedsstaat des Europarates ist, in dem
die Kurden Opfer besonderer Verletzun-
gen der Menschenrechte sind. Es ist kein
Zufall, daß in der Türkei Todesurteile in
größerer Zahl – auch  gegen Kurden –
verhängt und vollstreckt werden. Ich
gehöre einer Generation an, die den ent-
setzlichen Völkermord in der Zeit des
2. Weltkrieges erlebt hat und ich gehöre
zu jenen, die meinen, daß vielleicht auch
damals manches anders gekommen wä-
re, wenn die öffentliche Meinung in der
Welt nachhaltiger und lauter protestiert
hätte. Keine Diktatur und kein Gewaltre-
gime ist unempfindlich gegen die Welt-
meinung. Eine Weltöffentlichkeit und ei-
ne Weltmeinung gegen die Verletzung
der Menschenrechte der Kurden aufzu-
bauen, daran wollen wir mitarbeiten und
dazu wollen wir beitragen.

Der große österreichische Kulturphilo-
soph und Humanist, der im Vorjahr ver-
storbene Historiker Friedrich Heer hat
einmal darauf verwiesen, daß es in der

www.klahrgesellschaft.at

– Informationen über Ziele und Aktivitä-
ten der ALFRED KLAHR GESELLSCHAFT.
– Sämtliche Beiträge aus den Mitteilun-
gen der Alfred Klahr Gesellschaft der
Jahrgänge 1994–2008 im Volltext.
– Übersicht über aktuelle und bisherige
Veranstaltungen der ALFRED KLAHR
GESELLSCHAFT seit 1993.
– Beiträge und Bibliographien zur
Geschichte der KPÖ.
– Publikationen des Verlages der
ALFRED KLAHR GESELLSCHAFT und
Bestellmöglichkeit.



44//0088

Beiträge 1177
Die Teilnehmer des Symposions – un-

ter ihnen der ehemalige österreichische
Justizminister Dr. Christian Broda, Wis-
senschaftler und Vertreter kurdischer Or-
ganisationen – appellieren vor diesem
Hintergrund an den Europarat, die Tür-
kei insbesondere wegen brutaler eth-
nisch-kulturell-politischer Verfolgung
der mehrere Millionen zählenden kurdi-
schen Minderheit, die in krassem Wider-
spruch zur Europäischen Menschen-
rechtskonvention steht, klar zu verurtei-
len und im Sinne der bereits eingebrach-
ten Staatenbeschwerde auszuschließen.

Gezeichnet: Rawenduzy m.p.
(Dr. Wiriya Rawenduzy)
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Geschichte kein Beispiel dafür gibt, wo-
nach eine Minderheit oder eine Dissiden-
tenbewegung oder Gruppe auch noch so
schwerer Verfolgung oder Unter-
drückung gänzlich oder dauernd erlegen
wäre. Wie ein unterirdischer Strom hat
sich noch jede geschichtliche Freiheits-
bewegung, gleichgültig, ob es sich um
eine gesellschaftliche Minderheit oder
ein ganzes Volk gehandelt hat, ihren
Weg zum Licht erkämpft.

Ich zweifle nicht daran, daß sich auch
das tapfere kurdische Volk seinen Weg
in eine bessere Zukunft bahnen wird.

Dazu wollen auch wir unseren Beitrag
leisten: Im Namen der unteilbaren Men-
schenrechte.   

1984 04 29. Resolution des unter dem
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gehaltenen Symposiums zur „Geopoli-
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Der Europarat möge bei seinen Beratun-
gen über die Frage der Mitgliedschaft
der Türkei durch die Parlamentarische
Versammlung und das Ministerkomitee
folgende Punkte berücksichtigen:
1. Die Menschenrechte – verankert in der
Europäischen Menschenrechtskonventi-
on – sind unteilbar. Sie können nicht mit
zweierlei Maß gemessen werden, wie
dies im Gegensatz zur seinerzeitigen Re-
gelung der Frage Griechenlands und der
Junta jetzt bei der Türkei geschieht.
2. Die Türkei wurde unter der Militärdik-
tatur in gleicher Weise wie jetzt in der
vielbeschworenen Phase des Übergangs
zu demokratischen Verhältnissen von zu-
verlässigen und in ihrer moralischen Qua-
lifikation unbestrittenen Organisationen
wie Amnesty International mit konkreten
Belegen der systematischen Anwendung
der Folter, gegebenenfalls bis zum Tod
der politischen Gefangenen vor allem
auch unter den Kurden, beschuldigt.
3. Die demokratischen Verhältnisse der
gegenwärtigen Realität sehen so aus, daß
in 54 von 67 Provinzen des Landes nach
wie vor das Kriegsrecht gilt.
4. Eine Untersuchungsmission, die über
offizielle Regierungsstellen des zu unter-
suchenden Landes und unter Begleitung
der Delegierten durch Vertreter der Si-
cherheitskräfte durchgeführt wird,
scheint über die tatsächliche Menschen-
rechtssituation nur sehr bedingt Auf-
schluß geben zu können.
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Neuerscheinung
Peter Goller: „Während der Schlacht ist es schwer,
Kriegsgeschichte zu schreiben, …“ Geschichts-
schreibung der österreichischen Arbeiterbewegung
vor 1934. Wien: Verlag der Alfred Klahr Gesellschaft 2009
(Quellen & Studien, Sonderband 10)
112 S., 8,– Euro, ISBN 978–3–9501986–6–9

Viktor Adler hat 1908 bedauert, dass die „notwendigsten Vorarbeiten für ein eindringen-
des Verständnis der Geschichte der proletarischen Bewegung fehlen“: „Während der
Schlacht ist es schwer, Kriegsgeschichte zu schreiben, (…).“ Die bürgerliche Geschichts-
wissenschaft an den österreichischen Universitäten ignorierte das Thema. Vielmehr ent-
standen die ersten historischen Rückblicke am Ende des 19. Jahrhunderts zur eigenen
Selbstverständigung, zum „Behelf der Agitation“ aus der sozialdemokratischen und auch
aus der „anderen“ radikalen Arbeiterbewegung selbst. Wichtige erste Beiträge zur Ge-
schichte der österreichischen Arbeiterbewegung lieferten etwa Carl Grünberg, Ludwig
Brügel, Julius Deutsch, Emil Strauß oder August Krcal.
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